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1    Rechtsgrundlagen  

    

1.1  Baugesetzbuch   (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
03.11.2017 (BGBl. I S.  3634), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 12.08.2025 (BGBI. 2025  I Nr. 189) 

    

1.2  Baunutzungsverord-
nung 

 (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
21.11.2017 (BGBl. I S.  3786), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 0 3.07.2023  (BGBI. 2023  I Nr. 176) 

    

1.3  Planzeichenverord-
nung 

 (PlanZV) in der Fassung vom 18.12.1990 (BGBl.  I 1991 
S. 58), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
14.06.2021 (BGBl.  I S.  1802); die im nachfolgenden 
Text zitierten Nummern beziehen sich auf den An-
hang zur PlanZV  

    

1.4  Planungssicherstel-
lungsgesetz  

 (PlanSiG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
20.05.2020 (BGBl. I S. 1041) , zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 04.12.2023  (BGBI. I Nr. 344 ) 

    

1.5  Landesbauordnung 
für Baden -Württem-
berg  

 (LBO) in der Fassung vom 05.03.2010 (GBl.  S. 357, 
ber. S.  416), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
18.03.2025 (GBl. Nr.  25)  

    

1.6  Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg  

 (GemO) in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. BW 
S. 581, ber. S.  698), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 09.12.2024 (GVBl. S.  573)  

    

1.7  Bundesnaturschutz-
gesetz  

 (BNatSchG) in der Fassung vom 29.07.2009 (BGBl. I 
S. 2542), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
23.10.2024  (BGBl. 2024  I Nr. 323 ) 

    

1.8  Naturschutzgesetz 
Baden-Württemberg  

 (NatSchG Baden -Württemberg) vom 23.06.2015 
(GBl. 2015 S.  585), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 07.02.2023  (GBI. S. 26,44 ) 
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1.9  Bundes - Immissions-
schutzgesetz  

 (BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
17.05.2013 (BGBl. I S.  1274), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 03.07.2024  (BGBl. 202 4 I Nr.225  ) 
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2    Planungsrechtliche Festsetzungen (PF) 
(mit Angabe der Rechtsgrundlage auf 
Grund von §  9 BauGB und der BauNVO) 
mit Zeichenerklärung nur für den "Einbe-
ziehungsbereich" der Satzung nach §  34 
Abs.  4 Nr.  3 BauGB 

    

2.1  GR .... m²  Maximal zulässige Grundfläche  bezogen auf die je-
weilige überbaubare Grundstücksfläche   

(§ 9 Abs.  1 Nr. 1 BauGB; § 16 Abs. 2 Nr.  1 und § 19 Abs. 1 
BauNVO; Nr. 2.6. PlanZV; siehe Planzeichnung ) 

    

2.2   H .... m 

 

 

 

 

 

 

Maßgaben zur Ermitt-
lung der Gebäude-
höhe   

 Höhe (Gesamthöhe) des Hauptgebäudes als 
Höchstmaß  

Die Festsetzung  zur Höhe (Gesamthöhe) gilt  für Ge-
bäudeteile des Hauptgebäudes, die für die Abwehr 
gegen Wettereinflüsse erforderlich sind (z.B. Dach 
einschließlich Dachüberstände). Ausgenommen sind 
Anlagen zur Gewinnung von Sonnenergie (Wärme, 
Elektrizität) sowie untergeordnete anderweitige Bau-
tei le (z.B. Schornsteine, Antennen etc.).  

Zur Bestimmung der Höhe (Gesamthöhe) des Haupt-
gebäudes wird der Abstand zwischen Oberkante des 
natürlichen Geländes und der Oberkante des Firstes 
des Gebäudes bzw. Dachkonstr uktion gemessen (bei 
Pultdächern einschließlich Attika oder sonstigen kon-
struktiven Elemente).  

(§ 9 Abs.  1 Nr. 1 BauGB; § 16 Abs. 2 Nr.  4 u. §  18 Abs. 1 
BauNVO; siehe Planzeichnung ) 

    

2.3   Überschreitung der 
maximal zulässigen 
Grundfläche  

 Die maximal zulässige Grundfläche darf neben der in 
§ 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO getroffenen Vorschrift zur 
Überschreitung (50  %) bis zu einer Grundfläche von 
maximal 4.000  qm, überschritten werden, sofern es 
sich bei der zuletzt genannten Überschreitung aus-
schließlich um folgende Anlagen handelt:  

- nicht vollflächig versiegelte Stellplätze und nicht 
vollflächig versiegelte Zufahrten  

- bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberflä-
che, durch die das Baugrundstück lediglich unter-
baut wird.  

(§ 9 Abs.  1 Nr. 1 BauGB; § 19 Abs. 4 BauNVO) 
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2.4     Baugrenze  (überbaubare Grundstücksfläche für 
Hauptgebäude)  

(§ 9 Abs.  1 Nr.  2 BauGB; §  23 Abs.  1 u. 3 BauNVO; 
Nr. 3.5. PlanZV; siehe Planzeichnung)  

    

2.5   Nebenanlagen und 
sonstige bauliche An-
lagen außerhalb der 
überbaubaren Grund-
stücksfläche  

 In dem Baugebiet sind die gemäß §  14 BauNVO zuläs-
sigen Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen auch 
außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zu-
lässig. 

(§ 9 Abs.  1 Nr. 4 BauGB; §§ 12, 14 u. 23 BauNVO) 

    

2.7  Unterirdische Bau-
weise von Nieder-
spannungsleitungen  

 Niederspannungsleitungen sind ausschließlich in 
unterirdischer Bauweise zulässig.  

(§ 9 Abs.  1 Nr. 13 BauGB) 

    

2.8   Behandlung von Nie-
derschlagswasser in 
den privaten Grund-
stücken, Materialbe-
schaffenheit gegen-
über Niederschlags -
wasser  

 In dem einbezogenen Bereich ist Niederschlags-
wasser von versiegelten Flächen (Dach -  und Hofflä-
chen), soweit dies auf Grund der Bodenbeschaffen-
heit möglich ist, auf dem Grundstück über die be-
lebte Bodenzone (z.B. Muldenversickerung, Flä-
chenversickerung) in den Untergrund zu versickern. 
Die Versickerung von Niederschlagswasser über Si-
ckerschächte ist nicht zulässig. Die Ableitung in das 
Kanalnetz ist auf das unumgängliche Maß zu be-
schränken.  

Für alle baukonstruktiven Elemente, die großflächig 
mit Niederschlagswasser in Berührung kommen 
(z. B. Dachdeckungen, jedoch nicht Rinnen, Fall-
rohre, Geländer etc.) sind Oberflächen aus Zink, Ti-
tan-Zink, Kupfer oder Blei unzulässig, sofern diese 
Oberflächen nicht mit geeigneten anderen Materia-
lien (z.  B. Pulverbeschichtung) dauerhaft gegen Nie-
derschlagswasser abgeschirmt werden.  

(§ 9 Abs.  1 Nrn. 14 u. 20 BauGB) 

    

2.9   Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von 
Natur und Landschaft  

 Für die Außenbeleuchtung sind nur mit Lichtstrahl 
nach unten gerichtete, vollständig insektendicht 
eingekofferte (staubdichte) LED -Lampen oder nach 
dem Stand der Technik vergleichbare insektenscho-
nende Lampentypen mit einer max. Lichtpunkthöhe 
von 6,00  m über der Geländeoberkante zulässig, 
welche ein bernsteinfarbenes bis warmweißes Licht 
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(Farbtemperatur kleiner/gleich 2.700  Kelvin) mit ge-
ringem UV-  und Blauanteil aufweisen. Die Außenge-
häuse von Leuchten dürfen maximal eine Betriebs-
temperatur von 40°C erreichen. Eine Beleuchtung 
von Werbeanlagen, die sich nicht direkt an Gebäu-
den befindet, ist unzulässig. Die Benutzung von Sky-
beamern, blinkende, wechselnd farbige Anzeigen 
sowie die flächenhafte Beleuchtung der Fassaden 
sind nicht zulässig.  

Die Maßnahmen bzw. Vorschriften sind im gesamten 
Geltungsbereich durchzuführen bzw. zu beachten.  

(§ 9 Abs.  1 Nr. 20 BauGB) 

    

2.10  Bodenbeläge in den 
privaten Grundstü-
cken/Wasserdurchläs-
sige Beläge  

 Für Stellplätze und untergeordnete Wege sind aus-
schließlich wasserdurchlässige Beläge (z.  B. in Splitt 
verlegtes Pflaster mit Rasenfuge, Drainfugenpflas-
ter, Rasengittersteine, Schotterrasen) zulässig.  

Dies gilt nicht für Bereiche, die auf Grund eines im 
Sinne dieser Planung zulässigen  

- Produktionsablaufes oder  

- regelmäßigen Befahrens mit Lkw oder  

- Verarbeitens oder Umlagerns von Grundwasser 
belastenden Substanzen  

einen entsprechenden Bodenbelag erforderlich ma-
chen.  

(§ 9 Abs.  1 Nr. 20 BauGB) 

    

2.11    Umgrenzung der Flächen für besondere Anlagen 
und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Um-
welteinwirkungen im Sinne des Bundes - Immissions-
schutzgesetzes, Lärmschutzfestsetzung  1 mit fol-
gendem Inhalt:  

- Die Außenbauteile der Aufenthalts -  und Ruhe-
räume (z.B. Wohnzimmer, Wohnküche, Arbeits-
zimmer, Kinderzimmer, Schlafzimmer, Gästezim-
mer) sind gemäß den Anforderungen der 
DIN 4109 -  Schallschutz im Hochbau -  auszufüh-
ren. Zur Bestimmung der o.g. baulichen Schall-
schutzanforderungen ist von einem nach 
DIN 4109 ermittelten maßgeblichen Außenlärm-
pegel an der zur Bundesstraße B 465 nächstge-
legenen Gebäudeseite von mindestens 71 dB(A) 
auszugehen.  

 LS 1 
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- Die zur Lüftung der Aufenthalts -  und Ruheräume 
(z.B. Wohnzimmer, Wohnküche, Arbeitszimmer, 
Kinderzimmer, Schlafzimmer, Gästezimmer) be-
nötigten Fensteröffnungen sind auf die auf die 
der Bundesstraße B 465 rückwärtige Gebäu-
deseite (Norden) zu orientieren.  

- Ausnahmen von der Orientierungspflicht können 
zugelassen werden, wenn eine Unterbringung 
von Fensteröffnungen entsprechend der Orien-
tierungspflicht unter der Voraussetzung von 
funktional befriedigenden Raumzuschnitten un-
möglich ist und wenn die betreffende n Räume er-
satzweise mit aktiven lüftungstechnischen Anla-
gen versehen werden, die einen zur Erfüllung ge-
sunder lufthygienischer Bedingungen erforderli-
chen Mindestluftwechsel sicherstellen.  

(§ 9 Abs.  1 Nr.  24 BauGB; Nr.  15.6. PlanZV; siehe 
Planzeichnung)  

    

2.12    Umgrenzung der Flächen für besondere Anlagen 
und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Um-
welteinwirkungen im Sinne des Bundes - Immissions-
schutzgesetzes, Lärmschutzfestsetzung  2 mit fol-
gendem Inhalt:  

- Die Außenbauteile der Aufenthalts -  und Ruhe-
räume (z.B. Wohnzimmer, Wohnküche, Arbeits-
zimmer, Kinderzimmer, Schlafzimmer, Gästezim-
mer) sind gemäß den Anforderungen der 
DIN 4109 -  Schallschutz im Hochbau -  auszufüh-
ren. Zur Bestimmung der o.g. baulichen Schall-
schutzanforderungen ist von einem nach 
DIN 4109 ermittelten maßgeblichen Außenlärm-
pegel an der zur Bundesstraße B 465 nächstge-
legenen Gebäudeseite von mindestens 66 dB(A) 
auszugehen.  

- Die zur Lüftung der Aufenthalts -  und Ruheräume 
(z.B. Wohnzimmer, Wohnküche, Arbeitszimmer, 
Kinderzimmer, Schlafzimmer, Gästezimmer) be-
nötigten Fensteröffnungen sind auf die der Bun-
desstraße abgewandten Gebäudeseiten (Wes-
ten, Norden, Osten) zu orientieren.  

- Ausnahmen von der Orientierungspflicht können 
zugelassen werden, wenn eine Unterbringung 
von Fensteröffnungen entsprechend der Orien-
tierungspflicht unter der Voraussetzung von 

 LS 2 



 

 

 Gemeinde Eberhardzell   ¶  Einbeziehungssatzung "Erweiterung Autohaus Ott"  

und die örtlichen Bauvorschriften hierzu  

Textteil mit 50 Seiten , Fassung vom 21.01.2026 

Seite 9 

funktional befriedigenden Raumzuschnitten un-
möglich ist und wenn die betreffenden Räume er-
satzweise mit aktiven lüftungstechnischen Anla-
gen versehen werden, die einen zur Erfüllung ge-
sunder lufthygienischer Bedingungen erforderli-
chen Mindestluftwechsel sic herstellen.  

(§ 9 Abs.  1 Nr.  24 BauGB; Nr.  15.6. PlanZV; siehe 
Planzeichnung)  

    

2.13    Grenze des räumlichen Geltungsbereiches  der Ein-
beziehungssatzung "Erweiterung Autohaus Ott" der 
Gemeinde Eberhardzell  

(§ 9 Abs.  7 BauGB; Nr.  15.13. PlanZV; siehe Plan-
zeichnung)  
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3   Zuordnung von Flächen und/oder Maß-
nahmen zum Ausgleich im Sinne des §  1a 
Abs.  3 BauGB an anderer Stelle gemäß 
§ 9 Abs.  1a Satz  2 BauGB (externe Aus-
gleichsflächen/ -maßnahmen)  

    

3.1  Ausgleichsbedarf   Der nach Betrachtung der Maßnahmen zur Vermei-
dung und Minimierung verbleibende Ausgleichsbe-
darf summiert sich auf insgesamt 73.541  Ökopunkte.  

Der Ausgleich erfolgt gemäß §  1a Abs. 3 BauGB über 
den Kauf und die Zuordnung von bereits bestehen-
den Ökokontomaßnahmen (§  16 BNatSchG). 

    

3.2   Lage der Ökokon-
tomaßnahme  

 Dem durch die vorliegende Planung verursachten 
Eingriff wird  eine Ökokontomaßnahme außerhalb des 
Geltungsbereiches  zugeordnet. Diese Ökokon-
tomaßnahme  wird über die Flächenagentur Baden -
Württemberg GmbH bereitgestellt und  befindet sich 
auf der Gemarkung Andelfingen der Gemeinde Lan-
genenslingen im Landkreis Biberach  auf  den Flurstü-
cken Nrn. 595 und 599 (Aktenzeichen lautet: 
426.02.012).  

Von der Maßnahme werden  73.541  Ökopunkte  käuf-
lich erworben und der Planung  zugeordnet . 

(§ 9 Abs.  1a Satz  2 BauGB; siehe nachfolgende 
Planskizze).  
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 Maßnahmenbeschrei-
bung:  

 

 Bezeich nung:  

Umwandlung von Acker in extens ives feuchtes 
Grünland auf einem anmoorigen Standort  

Beschreibung:  

Die Maßnahmenfläche liegt zwischen Andelfingen 
und Altheim auf einem anmoorigen Standort (Moor-
kataster BW) angrenzend an den Biberbach. Die 
Maßnahmenfläche wurde bisher intensiv landwirt-
schaftlich als Ackerfläche (Maisanbau) genutzt. Die 
Ackerfläche wird n un in artenreiches feuchtes Grün-
land umgewandelt und künftig nach vorgegebenen 
Rahmenbedingungen extensiv bewirtschaftet.  

Zielzustand:  

Der Acker wird durch Ausbringung von regionaltypi-
schem Saatgut in eine Feuchtwiese entwickelt wer-
den. Die Fläche wird zunächst ausgehagert und 
künftig extensiv mit einer zweimaligen Mahd bewirt-
schaftet. Das Mähdgut muss abgeführt werden. Die 
Fläche wird kü nftig nur noch extensiv bei Bedarf ge-
düngt. Die Maßnahmenfläche liegt im landesweiten 
Biotopverbund feuchter Standorte und wertet somit 
das lokale Umfeld auf und stellt ein wichtiges lokales 
Biotopvernetzungselement dar.  

   Es wird darauf hingewiesen, dass es sich um ein Ge-
samtkonzept handelt, dass im Rahmen der Planung 
erarbeitet wurde. Die genaue Anzahl der zuzuord-
nenden Ökopunkte  kann sich im Laufe des weiteren 
Verfahrens ändern und wird mit Fassung des  Sat-
zungsbeschluss es festgesetzt.  
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4     Örtliche Bauvorschriften  (ÖBV) gemäß 
§ 74 LBO mit Zeichenerklärung  

    

4.1    Grenze des räumlichen Geltungsbereiches  der örtli-
chen Bauvorschriften zu r Einbeziehungssatzung "Er-
weiterung Autohaus Ott" der Gemeinde Eberhardzell  

(§ 9 Abs. 7 BauGB, Nr. 15.13. PlanZV; siehe Planzeich-
nung)  

    

4.2   Werbeanlagen im Be-
reich der Einbezie-
hungssatzung  

 Freistehende Werbeanlagen dürfen in keiner Ansicht 
(senkrechte Projektion) eine Größe von 10  m² Fläche 
(pro einzelne Anlage) überschreiten. Die Summe der 
Flächen aller freistehenden Werbeanlagen darf 
50  m² (pro Grundstück) nicht überschreiten.  

Werbeanlagen an Gebäuden dürfen nur unterhalb 
der Traufe angebracht werden und in keiner Ansicht 
(senkrechte Projektion) eine Größe von 25  m² über -
schreiten. Die Summe der Flächen aller Werbeanla-
gen an Gebäuden darf 50  m² (pro Grundstück) nicht 
überschreiten.  

Die Beleuchtung der Anlagen muss kontinuierlich er-
folgen (kein Blinken etc.).  

(§ 74 Abs.  1 Nr. 2 LBO) 
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5    Nachrichtliche Übernahme von nach an-
deren gesetzlichen Vorschriften ge-
troffenen Festsetzungen gem. §  9 Abs.  6 
BauGB mit Zeichenerklärung  

    

5.1    HQ 
100 (Linie des 100 - jährigen Hochwasserereignis-

ses) der "Umlach ". I nnerhalb des HQ 100-Über-
schwemmungsgebietes sind die in dem Bereich zu-
lässigen baulichen Anlagen und geländeverändern -
de Maßnahmen, wie z.  B. Geländeerhöhungen für Zu-
fahrten, nur in Abstimmung mit der Unteren Wasser-
rechtsbehörde bzw. der Unteren Baurechtsbehörde 
zulässig. Die Bestimmungen des Wassergesetzes 
(WG) Baden-Württemberg und des Wasserhaushalts-
gesetzes (WHG) sind zu beachten; es wird  auf die 
§§ 76 und 78 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) 
verwiesen. Gem. §  78a WHG sind die Errichtung von 
Mauern, Wällen oder Anlagen, die den Wasserabfluss 
behindern können, das Ablagern und das nicht nur 
kurzfristige Lagern von Gegenständen, die den Was-
serabfluss behindern oder die fortgeschwemmt wer-
den können sowie das Erhöhe n und Vertiefen der 
Erdoberfläche verboten.  

Jede Errichtung oder Erweiterung einer baulichen An-
lage im festgesetzten Überschwemmungsgebiet be-
darf zusätzlich zum Bebauungsplan einer Ausnahme-
genehmigung nach §  78 Abs.  5 WHG. 

(außerhalb des Geltungsbereiches, siehe Planzeich-
nung)   

    

5.2     HQ 
Extrem  (Linie des Extrem -Hochwasserereignisses) 

der "Umlach". Die Bestimmungen des Wassergeset-
zes (WG) Baden -Württemberg und des Wasserhaus-
haltsgesetzes (WHG) sind zu beachten; es wird auf 
§ 78b und §  78c (2) des Wasserhaushaltsgesetzes 
(WHG) verwiesen.  

(teils inner - , teils außerhalb des Geltungsbereiches, 
siehe Planzeichnung)  

    

 

HQ 
100 

HQ 
Extrem  
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6    Hinweise und Zeichenerklärung  
    

6.1    Bestehendes Gebäude  (Wohngebäude/Wirtschafts -  
oder Nebengebäude) zur Zeit der Planaufstellung 
(siehe Planzeichnung)  

    

6.2     Bestehende Grundstücksgrenzen  zur Zeit der 
Planaufstellung (siehe Planzeichnung)  

    
    

6.3   34/10   Bestehende Flurstücksnummer (beispielhaft aus der 

Planzeichnung)  

    

6.4     Vorhandenes  (natürliches) Gelände; Darstellung der 
Höhenschichtlinien (beispielhaft aus der Planzeich-
nung, siehe Planzeichnung)  

    

6.5              Fahrbahnrand    Fahrbahnrand (siehe Planzeichnung)  

    

6.6   Begrünung privater 
Grundstücke  

 Gem. §  9 Abs.  1 S. 1 LBO müssen die nichtüberbauten 
Flächen der bebauten Grundstücke Grünflächen sein, 
soweit diese Flächen nicht für eine andere zulässige 
Verwendung benötigt werden. Gem. §  21a NatSchG 
BW sind Schotterungen zur Gestaltung von privaten 
Gärten grundsätzlich keine "andere zulässige Verwen-
dung" (d.  h. Schottergärten sind nicht erlaubt). Ist eine 
Begrünung oder Bepflanzung der Grundstücke nicht 
oder nur sehr eingeschränkt möglich, so sind die bau-
lichen Anlagen zu begrünen, soweit ihre Beschaffen-
heit, Konstruktion  und Gestaltung es zulassen und die 
Maßnahme wirtschaftlich zumutbar ist.  

    

6.7  Förderung der  
Artenvielfalt  

 Privatgärten sollten möglichst naturnah und struktur-
reich gestaltet werden (z.  B. Bereiche mit insekten-
freundlichen, blütenreichen Wiesenmischungen, na-
turnah gestalteter Gartenteich, Trockenmauer  
oder Steinhäufen, Bäume, Sträucher, verwilderte 
Ecken, Vogel -  und/oder Fledermauskästen, Insekten-
hotels).  

 
600  

599  
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Zur Entwicklung von Extensivwiesen sollte der Bereich 
ohne bauliche Anlagen durch zweimalige Mahd pro 
Jahr (1. Mahd nicht vor Mitte Juni; 2.  Mahd Ende Sep-
tember) alternativ durch Beweidung gepflegt werden. 
Das Mähgut sollte von der Fläche entfernt werden. Die 
Ausbringung von Dünge -  oder Pflanzenschutzmitteln 
sollte vermieden werden.  

Bei der Pflanzung von Bäumen ist das Nachbarrechts-
gesetz zu berücksichtigen.  

    

6.8   Gebietseigenes  
Saatgut  

 Gemäß §  40 BNatSchG ist das Ausbringen von Pflan-
zen in der freien Natur genehmigungspflichtig, wenn 
die Pflanzenart im betreffenden Gebiet nicht oder seit 
mehr als  100 Jahren nicht mehr vorkommt. Daher sind 
für alle Begrünungsmaßnahmen in der freien Natur ge-
bietseigene Gehölze und Saatgut zu verwenden (siehe 
auch den "Leitfaden zur Verwendung gebietseigener 
Gehölze" des Bundesministeriums für Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit (2012)). Im vorliegenden 
Fall sollten Gehölze und Saatgut aus dem Vorkom-
mensgebiet  6.1 "Alpenvorland"  stammen.  

    

6.9   Klimaschutz   Die Nutzung geeigneter erneuerbarer Energiequellen 
wie insbesondere Solarthermie, Photovoltaik, Wind-
energie und Geothermie werden empfohlen.  

Privatgärten sollten möglichst durchgängig mit heimi-
schen und standortgerechten Pflanzen begrünt sein.  

Eine Dachbegrünung bei Dächern mit einer Dachnei-
gung unter 15° und/oder eine Fassadenbegrünung 
wird empfohlen.  

    

6.10  Natur -  und Arten-
schutz  

 Die Außenbeleuchtung sollte in den Nachtstunden so-
weit als aus Gründen der Arbeits -  bzw. Verkehrssi-
cherheit möglich abgeschaltet oder bedarfsweise über 
Bewegungsmelder gesteuert werden.  Um Beeinträch-
tigungen auf Leitstrukturen von Fledermäusen zu ver-
meiden,  ist eine nach Osten ausgerichtete Außenbe-
leuchtung an den Gebäuden generell zu unterlassen.  

Zäune sollten zum Gelände hin einen Abstand von 
mind. 0,15  m zum Durchschlüpfen von Kleinlebewesen 
aufweisen.  Kellerschächte sind entweder dauerhaft 
mit engmaschigen Netzen zu bedecken (Maschen-
weite max. 5  mm) oder mit einem umlaufenden Sockel 
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von mind. 20  cm Höhe über dem angrenzenden Gelän-
deniveau oder mit einer Ausstiegshilfe (z.B. niedrigstu-
fige Natursteinmauer) zu versehen.  

Um Verbotstatbestände im Sinne des §  44 Abs.  1 
BNatSchG zu vermeiden, muss die Räumung der Bau-
felder sowie die Beseitigung der Gehölze zwischen 
01.10 und 28.02 außerhalb der Brutzeit von Vögeln er-
folgen.  

Um den Kronen -  und Wurzelbereich vorhandener 
Bäume nicht zu beschädigen und den Gehölzbestand 
bestmöglich zu schützen, sollten alle baulichen Maß -
nahmen gemäß den Richtlinien zum Schutz von Bäu-
men und Vegetationsbeständen bei Baumaßnahmen 
(R SBB) durchgefü hrt werden.  

Um Störungen durch die Bauphase für die in den an-
grenzenden Gehölzen brütenden Vögel zu vermeiden, 
ist eine Bauzeitenregelung zu beachten. Bauarbeiten 
dürfen nicht während der Hauptbrutzeit zwischen An-
fang April und Mitte August stattfinden.  

Hinsichtlich des artenschutzrechtlichen Konfliktpoten-
zials "Vogelkollision an Glasfassaden" sind die Emp-
fehlungen der Vogelwarte Sempach ("Bauen mit Glas 
und Licht") zu berücksichtigen.  

Bezüglich ausführlicher Erläuterungen siehe arten-
schutzrechtlicher Kurzbericht vom 31.10.2024 , er-
gänzt am 13.01.2026  

    

6.11  Bodenschutz   Bei der Bauausführung ist auf einen fachgerechten 
und schonenden Umgang mit dem Boden zu achten.  

Die DIN  19731 ("Bodenbeschaffenheit -  Verwertung 
von Bodenmaterial"), DIN  18915 ("Vegetationstechnik 
im Landschaftsbau -  Bodenarbeiten") und DIN  19639 
("Bodenschutz bei Planung und Durchführung von 
Bauarbeiten") sind bei der Bauausführung einzuhalten.  

Nach §  2 Abs.  3 Landes -Bodenschutz -  und Altlasten-
gesetz (LBodSchAG) ist bei geplanten Vorhaben, die 
auf nicht versiegelte, nicht baulich veränderte oder 
unbebaute Flächen von mehr als 0,5  Hektar einwirken 
werden, ein Bodenschutzkonzept (BSK) zur Gewähr-
leistung des sparsamen, schonenden und haushälteri-
schen Umgangs mit dem Boden im Rahmen der weite-
ren Vorhabenplanung bzw. -durchführung zu erstellen. 
Die Inhalte eines Bodenschutzkonzepts sind  in der 
DIN 19639 (Bodenschutz bei Planung und Ausführung 
von Bauvor haben) aufgelistet.  
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Inwieweit im Plangebiet (An - )Moorflächen betroffen 
sind, ist mit einer bodenkundlichen Kartierung im Rah-
men des Bodenschutzkonzeptes vor Ort zu untersu-
chen.  

Entsprechend §  3 Abs.  3 Landes -Kreislaufwirtschafts-
gesetz (LKreiWiG) ist bei der Ausweisung von Bauge-
bieten ein Erdmassenausgleich anzustreben. Dabei 
sollen durch die Festlegung von Straßen -  und Gebäu-
deniveaus die bei der Bebauung zu erwartenden an-
fallenden Aushubmassen vor Ort  verwendet werden.  

Durch planerische Maßnahmen ist der Bodenaushub 
zu reduzieren.  

Sollten bei dem vorliegenden Bauvorhaben mehr als 
500  m³ Bodenüberschussmassen entstehen, so ist bei 
dem nach §  3 Abs.  4 LKreiWiG geforderten Abfallver-
wertungskonzept auf eine höchstmögliche Verwer-
tung nach §  3 Abs.  2 LKreiWiG zu achten, um so die 
Bodenfunktionen im größtmöglichen Umfang zu erhal-
ten.  

Bei Abtrag, Lagerung und Transport des Oberbodens 
ist auf einen sorgsamen und schonenden Umgang zu 
achten, um Verdichtungen oder Vermischungen mit 
anderen Bodenhorizonten zu vermeiden. Zu Beginn 
der Baumaßnahmen ist der anstehende Oberboden 
abzuschieben un d bis zur Wiederverwertung in profi-
lierten Mieten ohne Verdichtungen zu lagern. Die 
i. d. R. darunter folgenden Bodenhorizonte kulturfähi-
ger Unterboden und unverwittertes Untergrundmate-
rial sind jeweils ebenfalls beim Ausbau sauber vonei-
nander zu trennen u nd getrennt zu lagern. Die Boden-
mieten sind mit tiefwurzelnden Gründüngungspflan-
zenarten zu begrünen. Bei einer Wiederverwertung 
des Bodenmaterials vor Ort sind die Böden möglichst 
entsprechend ihrer ursprünglichen Schichtung, bei der 
Wiederherstellung von  Grünflächen verdichtungsfrei 
wieder einzubauen. Ggf. verunreinigtes Bodenmaterial 
ist zu separieren und entsprechend den gesetzlichen 
Regelungen zu verwerten oder zu entsorgen. Über-
schüssiger Boden sollte einer sinnvollen möglichst 
hochwertigen Verwertung  zugeführt werden z.  B. Auf-
trag auf landwirtschaftlichen Flächen, Gartenbau. Ei-
ner Vor -Ort-Verwertung des Erdaushubs ist grund-
sätzlich Vorrang einzuräumen (dies ist frühzeitig in 
Planung zu berücksichtigen). Bei überschüssigem 
Aushubmaterial sind abhängig vom jeweiligen Entsor-
gungsweg die rechtlichen und technischen Anforde-
rungen zu berücksichtigen (z.  B. §§ 6 und 7 BBodSchV, 
Ersatzbaustoffverordnung (EBV; zum 01.08.2023 in 
Kraft getretenen), Kreislaufwirtschaftsgesetz (KRWG) 
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sowie Verordnung über Deponien und Langzeitlager 
(DepV)). 

Böden auf nicht überbauten Flächen sind möglichst 
vor Beeinträchtigungen (Verdichtung, Vernässung, 
Vermischung, Verunreinigung) zu schützen, ggf. ein-
getretene Beeinträchtigungen zu beseitigen. Ggf. ein-
getretene Verdichtungen des Bodens sind nach Ende 
der B auarbeiten zu beheben, z.  B. durch Tiefenlocke-
rung und Ersteinsaat mit tiefwurzelnden Pflanzen. 
Künftige Grün -  und Retentionsflächen sind während 
des Baubetriebs vor Bodenbeeinträchtigungen wie 
Verdichtungen durch Überfahren oder Missbrauch als 
Lagerfläche  durch Ausweisung und Abtrennung als 
Tabuflächen zu schützen. Baustoffe, Bauabfälle und 
Betriebsstoffe sind so zu lagern, dass Stoffeinträge 
bzw. -vermischung mit Bodenmaterial ausgeschlossen 
werden.  

Zur Verringerung der übermäßigen Versiegelung der 
Baugrundstücke soll auf großflächige Zufahrten zu 
Stellplätzen und Garagen verzichtet werden. Zur Ver-
meidung einer Verunreinigung des Niederschlagswas-
sers ist auf Tätigkeiten, wie z.  B. Autowäsche, andere 
Reinigungsarbeiten, Be -  und Entladungsarbeiten ge-
fährlicher Stoffe etc. zu verzichten (§  55 WHG). 

Auch für die nicht großflächigen baukonstruktiven Ele-
mente sollte auf die Verwendung von Oberflächen aus 
Zink, Titan -Zink, Kupfer oder Blei verzichtet werden. 
Als Alternativen für Rinnen und Fallrohre stehen 
Chrom-Nickel -Stähle (Edelstahl), Aluminium, Kuns t-
stoffe oder entsprechende Beschichtungen zur Verfü-
gung.  

Offenkundige, bislang unbekannte Anhaltspunkte für 
das Vorliegen einer Altlast oder schädlichen Boden-
veränderung sind der Unteren Bodenschutz -  und Alt-
lastenbehörde, dem Wasserwirtschaftsamt unverzüg-
lich mitzuteilen.  

    

6.12  Hangwasser   Aufgrund der Lage kann es bei Starkregenereignissen 
zu wild abfließendem Oberflächenwasser (Hangwas-
ser) kommen. Um Überflutungen von Gebäuden zu 
vermeiden sind entsprechende (Schutz - ) Vorkehrun-
gen zu treffen. Insbesondere ist auf die Höhenlage der 
Lichtschächte, -höfe und des Einstieges der Kel-
lertreppen o.  ä. zu achten. Sie sollten möglichst hoch 
liegen, um vor abfließenden Wässern bei Starkregen 
zu schützen. Die Erdgeschossfußbodenhöhe sollte im 
Rahmen der Vorgaben nach Gesichtspunkten des 
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Überflutungsschutzes angemessen hoch gewählt 
werden. Maßnahmen zur Verbesserung des Überflu-
tungsschutzes sind auch in der Gartengestaltung in-
tegrierbar.  

6.13  Überflutungsschu tz   Unter anderem bei Starkregen kann es aus verschie-
denen Gründen ( Hochwasser der Umlach, Kanalüber-
lastung, Oberflächenabflüsse an Hanglagen, etc.) zu 
wild abfließenden Oberflächenabflüssen kommen. Um 
Überflutungen von Gebäuden zu vermeiden bzw. das 
Überflutungsrisiko zu reduzieren sind entsprechende 
(Schutz - )Vorkehrungen zu treffen. Insbesonde re ist 
auf die Höhenlage der Lichtschächte, Lichthöfe und 
des Einstiegs der Kellertreppen o.  Ä. zu achten. Sie 
sollten so hoch liegen, dass kein Wasser zufließen 
kann. M aßnahmen zur Verbesserung des Überflu-
tungsschutzes sind auch in die Gartengestaltung in-
tegrierbar. Bei der Gartenanlage ist darauf zu achten, 
dass das Wasser weg von kritischen (Gebäude - )Stel-
len fließt. Obige Anregungen gelten insbesondere für 
Tiefgaragenz ufahrten und für Grundstücke in oder un-
terhalb von Hanglagen oder in Senken. Lichthöfe un-
terhalb von Dachrinnen sind potenzielle Überflutungs-
risiken ς Dachrinnen können überlaufen.  

Keller und Tiefgarage sollten wasserdicht und auf-
triebssicher, vorzugsweise als "weiße Wanne" aus ge-
führt werden . Das bedeutet auch, dass z.B. alle Lei-
tungs -  und Rohrdurchführungen dicht sein müssen. 
Besonderes Augenmerk ist dabei auch auf die geeig-
nete Planung und Ausführung von Kellerabgängen, 
Kellerfenstern und Lichtschächten, sowie Haus -  und 
Terrasseneingängen z u legen.  

Die Ermittlung von Wasserspiegellagen für ein HQ100 
ist  für die Umsetzung einer hochwasserangepassten 
Bauweise maßgeblich und wird  empfohlen . 

    

6.14  Photovoltaik -Pflicht -
Verordnung  

 Ab 1. Januar 2022 besteht gemäß der §§  8a und 8b der 
Novellierung des Klimaschutzgesetzes Baden -Würt-
temberg beim Neubau von Nichtwohngebäuden oder 
Parkplätzen mit mehr als 35  Stellplätzen die Pflicht zur 
Installation von Photovoltaikanlagen zur Stromerzeu-
gung. Ab Mai  2022 wird diese Pflicht auf den Neubau 
von Wohngebäuden und ab 01.01.2023 auf grundle-
gende Dachsanierungen erweitert. Um Widersprüch-
lichkeiten zu vermeiden, wird in der vorliegenden Sat-
zung daher keine Festsetzung zur Umsetzung von 
Photovoltaikanlage n getroffen.  
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6.15  Brandschutz   Für die Zufahrten gilt die "Verwaltungsvorschrift über 
Flächen für Rettungsgeräte der Feuerwehr auf Grund-
stücken" in der jeweils aktuellen Fassung (VwV Feuer-
wehrflächen) i.V.m. §  15 Landesbau-ordnung (LBO).  

Für die Ermittlung der Löschwasserversorgung gilt das 
Regelwerk der DVGW Arbeitsblatt W  405 i.V.m. §  2 
Abs. 5 Ausführungsverordnung zur Landesbauord-
nung (LBOAVO) sowie Ziff. 5.1 IndBauRL.  

Als Hydranten sollten Überflurhydranten DN  100 vor-
gesehen werden. Die Abstände der Hydranten zuei-
nander sollten 100 -200  m nicht überschreiten.  

Gewerbebetriebe, die auf Grund der Brandlasten die 
Löschwasserversorgung aus der öffentlichen Wasser-
versorgung überschreiten, sollten für den Objekt-
schutz selbstständig genügend Löschwasser (z.B. Zis-
terne) vorhalten.  

    

6.16  Landwirtschaftliche  
Immissionen  

 Auf Grund der angrenzenden landwirtschaftlich ge-
nutzten Flächen  sowie der landwirtschaftlichen Hof-
stelle(n)  ist mit der Einwirkung von vorübergehenden 
belästigenden Geruchsimmissionen (z.  B. durch Auf-
bringen von Flüssigdung, Pflanzenschutzmitteln etc.) 
sowie Lärmimmissionen (z.B. Traktorengeräusche, 
Kuhglocken etc.) zu rechnen.  Diese sind von der Bau-
herrschaft entschädigungslos zu dulden.  

    

6.17  Ergänzende Hinweise   Datengrundlage: Auszug aus dem Liegenschaftskata-
ster des Landesamtes für Geoinformation und Land-
entwicklung Baden -Württemberg, Stand:  

Die Höhenangaben über NHN beziehen sich auf das 
Bezugshöhensystem DHHN  12. 

Auf Grund der Beschaffenheit des Baugrundes der nä-
heren Umgebung kann von einer Bebaubarkeit im 
überplanten Bereich ausgegangen werden. Den Bau-
verantwortlichen wird darüber hinaus empfohlen, im 
Rahmen der Bauvorbereitungen eigene Erhebungen 
durchzuführen ( z.B. Schürfgruben, Bohrungen).  

Auf die Lage der erforderlichen Hauskontrollschächte 
ist unabhängig von der festgesetzten Baugrenze bzw. 
den ggf. festgesetzten Flächen für Garagen, Neben-
anlagen oder Stellplätze zu achten. Die Schächte sind 
von Bebauung bzw. Versiegelung jeglicher Art fre izu-
halten.  

Unterkellerungen an Gebäuden sollten in Gewässer-
nähe als wasserdichte und auftriebsichere Wannen 
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ausgeführt werden. Versickerungsmulden sollten im 
Abstand von mind. 6,00  m zu unterkellerten Gebäuden 
angelegt werden.  

Bei Grundstücken, bei denen das Maß der baulichen 
Nutzung über die zulässige Grundfläche festgesetzt 
ist, sollte für eine grenzüberschreitende Bebauung 
(Doppelhäuser, Reihenhäuser, Kettenhäuser etc.) die 
max. Ausschöpfung der Grundfläche für die einzelnen 
Grundstücke durch privatrechtliche Regelungen früh-
zeitig vereinbart werden.  

Seitens der Archäologischen Denkmalpflege sind die  
Regelungen der §§  20 und 27  DSchG zu berücksichti-
gen: Sollten bei der Durchführung vorgesehener Erd-
arbeiten archäologische Funde oder Befunde entdeckt 
werden, ist dies gemäß §  20 DSchG umgehend einer 
Denkmalschutzbehörde oder der Gemeinde anzuzei-
gen. Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, Metall-
teile, Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Grä-
ber, Mauerreste, Brandschichten, auffällige Erdverfär-
bungen, etc.) sind bis zum Abla uf des vierten Werkta-
ges nach  der Anzeige in unverändertem Zustand zu 
erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde mit 
einer Verkürzung der Frist einverstanden ist. Zuwider-
handlungen werden gem. §  27 DSchG als Ordnungs-
widrigkeiten geahndet. Bei der Sicherung und Doku-
mentation archäologischer Substanz ist zumindest mit 
kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. Aus-
führende Baufirmen sollten hierüber schriftlich in 
Kenntnis gesetzt werden.  

Außerhalb der zur Erschließung der anliegenden 
Grundstücke bestimmten Teile der Ortsdurchfahrt sind 
Werbeanlagen nach §  9 Abs. 6 FStrG straßenrechtlich 
zu beurteilen. Dies gilt grundsätzlich für Werbeanlagen 
bis zu einer Entfernung 40  m an Bundes -  und Landes-
straßen, unabhängig von den Festsetzungen der Sat-
zung.  

Werbeanlagen jeglicher Art dürfen in einer Entfernung 
bis zu 40  m zum nächstgelegenen, befestigten Fahr-
bahnrand der Bundesstraße ohne ausdrückliche Zu-
stimmung der Straßenbauverwaltung nicht zugelassen 
werden. Entsprechend ist das Regierungspräsidium 
Tübingen als Straßenbaubehörde im Baugenehmi-
gungsverfahren seitens der  unteren Verwaltungsbe-
hörden zu beteiligen.  

Werbeanlagen im Geltungsbereich der Satzung müs-
sen entfernt werden, wenn im Rahmen einer Verkehrs-
schau festgestellt wird, dass die Verkehrssicherheit 
hierdurch beeinträchtigt wird.  



 

 

 Gemeinde Eberhardzell   ¶  Einbeziehungssatzung "Erweiterung Autohaus Ott"  

und die örtlichen Bauvorschriften hierzu  

Textteil mit 50 Seiten , Fassung vom 21.01.2026 

Seite 22 

6.18  Plangenauigkeit   Obwohl die Planzeichnung auf einer digitalen (CAD) 
Grundlage erstellt ist (hohe Genauigkeit), können sich 
im Rahmen der Ausführungsplanung und/oder der 
späteren Einmessung Abweichungen ergeben (z.B. 
unterschiedliche Ausformung der Verkehrsflächen, 
untersch iedliche Grundstücksgrößen etc.). Weder die 
Gemeinde Eberhardzell  noch die Planungsbüros über-
nehmen hierfür die Gewähr.  

    

6.19  Lesbarkeit der  
Planzeichnung  

 Zur Lesbarkeit der Planzeichnung werden übereinan-
der liegende Linien nebeneinander dargestellt (z.B. 
Nutzungskordel und vorgeschlagene Grundstücks-
grenze).  
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7  Satzung  

 

Auf Grund von § 34 Abs.  4 Satz  1 Nrn.  1 und 3 des Baugesetzbuches (BauGB) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl.  I S. 3634),  zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 20.12.2023  (BGBI. 2023  I Nr.  394 ), § 4 der Gemeindeordnung für Baden -
Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. BW S.  581, ber. S.  698), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 12.11.2024 (GBl. 2024  S. 98), § 74 der Landesbau-
ordnung für Baden -Württemberg (LBO) in der Fassung vom 05.03.2010 (GBl.  S. 357, 
ber. S.  416), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.03.2025 (GBl. Nr.  25), der Baunut-
zungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 
(BGBl. I S. 3786) , zuletzt geändert durch Gesetz vom 03.07.2023  (BGBl. 2023  I Nr.  176) 
sowie der Planzeichenverordnung (PlanZV) in der Fassung vom 18.12.1990 (BGBl.  I 1991 
S. 58), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802 ) hat der Gemein-
derat der Gemeinde Eberhardzell  die Einbeziehungssatzung  "Erweiterung Autohaus 
Ott " und die örtlichen Bauvorschriften hierzu in öffentlicher Sitzung am 16.03.2026  be-
schlossen.  

 

 § 1 Räumlicher Geltungsbereich  

Der räumliche Geltungsbereich de r Einbeziehungssatzung "Erweiterung Autohaus Ott " 
und der örtlichen Bauvorschriften hierzu ergibt sich aus deren zeichnerischem Teil vom 
21.01.2026.yq 

 
 § 2 Zulässigkeit von Vorhaben  

Die Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches der Einbe-
ziehungs satzung im Bereich der Fl. -Nr. 34/10  (Teilfläche)  richtet sich nach den in der 
Einbeziehungs satzung getroffenen Festsetzungen und örtlichen Bauvorschriften, im 
Übrigen nach §  34 BauGB. 

 
 § 3 Bestandteile der Satzung  

Die Einbeziehungssatzung  "Erweiterung Autohaus Ott " und die örtlichen Bauvorschrif-
ten hierzu bestehen aus der Planzeichnung und dem Textteil vom 21.01.2026. Der Ein-
beziehungssatzung "Erweiterung Autohaus Ott" und den örtlichen Bauvorschriften 
hierzu  wird die jeweilige Begründung vom 21.01.2026 beigefügt, ohne deren Bestand-
teil zu sein.  

 

 § 4  Ordnungswidrigkeiten  

Ordnungswidrig im Sinne des §  75 LBO handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den auf 
Grund von §  74 LBO erlassenen örtlichen Bauvorschriften zuwider handelt. Zuwider-
handeln kann mit Geldbußen bis zu 100.000, -  ϵ ό9ƛƴƘǳƴŘŜǊǘǘŀǳǎŜƴŘ 9ǳǊƻύ ōŜƭŜƎǘ ǿŜǊπ
den. 
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 § 5 Inkraft treten  

Die Einbeziehungssatzung  "Erweiterung Autohaus Ott " der Gemeinde Eberhardzell und 
die örtlichen Bauvorschriften hierzu treten mit der ortsüblichen Bekanntmachung des 
jeweiligen Satzungsbeschlusses in Kraft (gem. §  10 Abs. 3 BauGB).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eberhardzell , den .........................  

 

 

.................................................................. 

(Hr. Grabherr,  Bürgermeister)  (Dienstsiegel)  
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8  Begründung ς Städtebaulicher Teil  
  

8.1  Allgemeine Angaben  

8.1.1  Zusammenfassung  

8.1.1.1  Durch die Aufstellung der Einbeziehungssatzung soll die Erweiterung der be-
reits ortsansässigen Fa. "Autohaus Ott OHG" ermöglicht werden. Unter ande-
rem ist der Neubau eine r "Ausstellungshalle " inkl.  angrenzend,  oberirdischen 
Stellplätzen sowie  der Neubau einer Garage geplant.  

8.1.1.2  Für die Einbeziehungssatzung nach §  34 Abs.  4 Ziffer  3 Baugesetzbuch 
(BauGB) liegen die in §  34 Abs.  5 BauGB genannten Voraussetzungen  aus 
Sicht der Gemeinde Eberhardzell  vor. Die Planung stimmt mit einer geordne-
ten städtebaulichen Entwicklung überein.  

8.1.1.3  Von der beschränkten Möglichkeit, einzelne Festsetzungen gemäß §  9 Abs.  1 
und 3 Satz  1 BauGB im Rahmen einer Einbeziehungssatzung zu treffen, wird 
Gebrauch gemacht.  

8.1.1.4  Der naturschutzrechtliche Ausgleich wird durch den Kauf von Ökopunkten  er-
bracht.  

 

8.1.2  Abgrenzung und Beschreibung des Plangebiet es 

8.1.2.1  Der zu überplanende Bereich befindet sich am südlichen Ortsrand des Ort-
steiles "Mühlhausen" der Gemeinde Eberhardzell.  

8.1.2.2  Er grenzt im nördlichen Bereich an die bereits bestehenden gewerblichen 
Strukturen der "Autohaus Ott OHG" sowie im östlichen Bereich an den Sied-
lungskörper von "Mühlhausen" an. Im westlichen Bereich geht das Gebiet in 
landwirtschaftliche Flächen über . Weiter westlich verläuft  das Gewässer "Um-
lach" in Nord -Süd-Richtung. Südlich des Plangebietes befindet  sich außerdem  
die Bundesstraße B  465.  Zur Bundesstraße B  465 ist eine Anbauverbotszone 
von 20,00  m einzuhalten.  

8.1.2.3  Das Plangebiet soll über die bereits bestehende verkehrliche Erschließung in 
die "Waldseer Straße" und  im Weiteren über  den Betriebshof der Fa. "Auto-
haus Ott OHG" erschlossen werden. Eine Zufahrt über die Bundesstraße B  465 
soll nicht erfolgen.  

8.1.2.4  Innerhalb des Geltungsbereiches befinde t sich das Grundstück mit de r Flst.-
Nr. 34/10 (Teilfläche).  Das Plangebiet hat eine Größe von ca. 0,51 ha. 

 
8.2   Städtebauliche und planungsrechtliche Belange  

8.2.1  Bestands daten und allgemeine Grundstücks morphologie  

8.2.1.1  Die landschaftlichen Bezüge werden vom Oberschwäbischen Hügelland  ge-
prägt . 
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8.2.1.2  Innerhalb des überplanten Bereiches befinden sich keine bestehenden Ge-
bäude . Darüber hinaus sind keine herausragenden naturräumlichen Einzelele-
mente vorhanden.  

8.2.1.3  Die überwiegenden Teile des Geländes sind nahezu eben.  Die Anschlüsse an 
die bereits bebauten Grundstücke im nördlichen Bereich sind unproblema-
tisch.  

 

8.2.2   Erfordernis der Planung   

8.2.2.1  Die Gemeinde Eberhardzell stellt die Einbeziehungssatzung im Bereich des 
Grundstückes mit der Flst. -Nr. 34/10  (Teilfläche)  auf, um die dem Außenbe-
reich zuzuordnende Fläche in den im Zusammenhang bebauten Ortsteil 
"Mühlhausen" einzubeziehen. Auf dem Grundstück soll die Erweiterung der 
bereits ortsansässigen Fa. "Autohaus Ott OHG" ermöglicht werden. Unter an-
derem ist der Neubau  einer "Ausstellungshalle " inkl. angrenzend, oberirdi-
schen Stellplätzen sowie der Neubau einer Garage geplant. Durch die Aufstel-
lung d er Einbeziehungssatzung in diesem Bereich wird eine verträgliche Ein-
bindung der neuen Bebauung in die städtebauliche sowie landschaftliche Si-
tuation gewährleistet. Somit erwächst der Gemeinde ein Erfordernis bauleit-
planerisch steuernd einzugreifen.  

 
8.2.3   Übergeordnete Planungen  

8.2.3.1  Die Planung steht in keinem Widerspruch zu den für diesen Bereich relevanten 
Zielen des Landesentwicklungsplanes  2002 (LEP  2002) . 

8.2.3.2  Für den überplanten Bereich sind u.a. folgende Ziele des Regionalplanes Re-
gion Donau- Iller, verbindlich erklärt am 02.12.2024 mit Bescheid Az.: MLW 14 -
24-158/33, veröffentlicht durch den Staatsanzeiger für Baden -Württemberg 
am 20.12.2024) maßgeblich:  

 -  B I 5 (G) 4 Zur Sicherung von Überschwemmungsflächen, zur Schaffung 
neuer Retentionsräume sowie zur Aktivierung von Retentions-
räumen im Zuge der Gewässerentwicklung und Auenrenatu-
rierung werden Vorbehaltsgebiete für den vorbeugenden 
Hochwasserschutz in der Raumnutzung skarte festgelegt. 
Dem vorbeugenden Hochwasserschutz kommt in den Vorbe-
haltsgebieten ein besonderes Gewicht gegenüber anderen 
raumbedeutsamen Nutzungen zu. Sie sollen insbesondere 
von Bauflächen, Baugebieten und baulichen Anlagen freige-
halten werden. Die U mwandlung von Dauergrünland in Acker-
land oder von Auwald in eine andere Nutzungsart soll in den 
Vorbehaltsgebieten für vorbeugenden Hochwasserschutz 
vermieden werden  
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8.2.3.3  Zu § 1a Abs. 2 Satz  1 BauGB (sparsamer und schonender Umgang mit Grund 
und Boden) sowie zu LEP B  VI 1.1 (Z) (Verringerung der Inanspruchnahme von 
Grund und Boden):  

Da es sich bei dem Vorhaben um lediglich die Erweiterung eines bereits orts-
ansässigen Unternehmens handelt und das Vorhaben somit im unmittelbar 
räumlich - funktionellen Zusammenhang mit der Bestandbebauung steht, ist 
die Umsetzung an anderer Stelle im Gemeindegebiet von Eberhardzell  nicht 
sinnvoll.  

Bei einer Einbeziehungs satzung wird eine Außenbereichsfläche in einen im 
Zusammenhang bebauten Ortsteil einbezogen, die Frage der baulichen Zu-
lässigkeit richtet sich dann, neben den in der Einbeziehungs satzung getroffe-
nen Festsetzungen, nach §  34 BauGB. So ist gerade unter Berücksichtigung 
von § 1a Abs. 2 Satz  1 BauGB und LEP B VI 1.1 (Z) die Möglichkeit der Umset-
zung der gewerblichen Erweiterung  zulässig.  

Die Streichung von Bauflächen im Flächennutzungsplan an anderer Stelle wird 
auf Grund des geringen Anteils an hinzutretender überbaubarer Grundstücks-
fläche als nicht erforderlich erachtet. Zudem ist auf Grund von §  34 Abs.  4-6 
BauGB im Rahmen der Aufstellung einer Einbeziehungs satzung auch dann 
keine Änderung des Flächennutzungsplanes erforderlich, wenn die Satzung 
den Darstellungen im Flächennutzungsplan widerspricht. Erforderlich ist die 
Vereinbarkeit mit einer geordneten städtebaulichen Entwicklung. Dies e ergibt 
sich auf Grund der Umgebungsbebauung sowie dem räumlich strukturellen 
Zusammenhang mit der Bestandsbebauung.  

8.2.3.4  Die Gemeinde Eberhardzell verfügt über einen rechtsgültigen Flächennut-
zungsplan. Die überplanten Flächen werden hierin größtenteils als "Flächen 
für die Landwirtschaft" dargestellt. Im nordöstlichen Bereich wird die Fläche 
geringfügig als gemischte Baufläc he (MI) dargestellt. Die Darstellung im Flä-
chennutzungsplan ist nicht parzellenscharf. Zudem ist durch die Aufstellung 
einer Einbeziehungssatzung nach §  34 Abs.  4 Nr.  3 BauGB die Änderung des 
Flächennutzungsplanes im überplanten Bereich nicht erforderlich,  da im Rah-
men der Aufstellung einer Einbeziehungs satzung das Entwicklungsgebot 
nach §  8 Abs.  2 BauGB der Planung nicht zu Grunde gelegt werden muss. Zu-
nächst ergibt sich dies aus dem Wortlaut des §  34 Abs.  4 BauGB. Bei der Ent-
wicklungssatzung nach §  34 Abs.  4 Nr.  2 BauGB ist die Darstellung im Flächen-
nutzungsplan explizit als Voraussetzung genannt. Eine solche Vorgabe ist bei 
der Einbeziehungssatzung nach §  34 Abs.  4 Nr.  3 BauGB gerade nicht formu-
liert (so auch Söfker in Ernst/Zinkhahn/Bielenberg/Krautzberger §  34 
Rn. 118b). Vielmehr gilt der Grundsatz, dass die Satzung mit einer geordneten 
städtebaulichen Entwicklung vereinbar sein muss (§  34 Abs.  5 nur.  1 BauGB). 
Dies ist jedoch im Einzelfall von der konkreten Darstellung im Flächennut-
zungsplan sowie vom Umfang de r einbezogenen Flächen abhängig.  

Die vorliegende Planung ist mit einer geordneten städtebaulichen Entwicklung 
vereinbar, da es sich lediglich um eine kleine Fläche von ca. 0,51 ha handelt, 
die einbezogen werden soll. Zudem schließen die getroffenen Festsetzungen, 
auch aufgrund ihrer Ausgestal tung, städtebauliche Fehlentwicklungen in die-
sem Bereich aus. Im Verhältnis zum bestehenden Ortsteil, besitzt die Fläche 
eine eher untergeordnete Bedeutung und rundet den bestehenden Ortsteil 
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städtebaulich sinnvoll Richtung ab. Aus diesen Gründen wird, trotz Darstellung 
der Fläche überwiegend  als "Fläche für die Landwirtschaft" im rechtsgültigen 
Flächennutzungsplan die geordnete städtebauliche Entwicklung als gewähr-
leistet angesehen.  

Grundsätzliche Bedenken, dass durch die Aufstellung der Satzung zum Ent-
stehen eines Siedlungssporn beigetragen wird, der dem Ziel der Raumord-
nung "Zersiedelungsverbot" widerspricht, werden nicht gesehen. Das Maß 
der baulichen Nutzung in dem Bereich richtet  sich, neben den in der Satzung 
getroffenen Festsetzungen, nach §  34 BauGB und wird durch die Genehmi-
gungsbehörde zu beurteilen sein. Die geplante Bebauung in dem Bereich ist 
daher aus Sicht der Gemeinde mit der gewünschten städtebaulichen Entwick-
lung und Ordnung vereinbar . 

8.2.3.5  Auszug aus dem rechtsgültigen Flächennutzungsplan, Darstellung als "Fläche 
für die Landwirtschaft"  sowie als "Flächenpool Ausgleichsmaßnahmen" : 

 

8.2.3.6  Innerhalb des Geltungsbereiches des Einbeziehungssatzung  befinden sich  
keine Denkmäler im Sinne des Denkmalschutzgesetzes Baden -Württemberg 
(DSchG). 

8.2.3.7  Inhalte von anderen übergeordneten Planungen oder andere rechtliche Vor-
gaben werden durch diese Planung nicht tangiert.  

 

8.2.4   Standortwahl, Entwicklung, allgemeine Zielsetzung und Systematik der Pla-
nung 

8.2.4.1  Da der unmittelbare Anlass zur Aufstellung der Einbeziehungssatzung die An-
frage des Grundstückeigentümers nach der gewerblichen Erweiterung ist, 
wurden keine weiteren Standorte im Ortsteil "Mühlhausen" geprüft. Der Be-
reich ist weder exponiert, noch greift er unnatürlich in die Landschaft ein. Nut-
zungskonflikte sind nicht gegeben oder lassen sich vollständig ausräumen.  

8.2.4.2  Die Aufstellung einer Einbeziehungssatzung ist möglich, da die Voraussetzun-
gen des §  34 Abs.  4 Nr.  3 und Abs.  5 BauGB eingehalten sind. Bei der Fläche 
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handelt es sich um eine, durch die bauliche Nutzung des angrenzenden Be-
reichs geprägte, einzelne, dem Siedlungsbereich untergeordnete Außenbe-
reichsfläche, die in den im Zusammenhang bebauten Ortsteil einbezogen wer-
den soll. Die Planung ist mit einer geordn eten städtebaulichen Entwicklung 
vereinbart. Durch die Planung wird keine Zulässigkeit von Vorhaben begrün-
det, die eine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
nach Anlage 1 zum Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach 
Landesrecht unterliegen. Außerdem bestehen keine Anhaltspunkte für eine 
Beeinträchtigung der in §  1 Abs.  6 Nr.  7 Buchstabe b BauGB genannten 
Schutzgüter.  

8.2.4.3  Für die zusätzliche Bebauung soll erreicht werden, dass es zu der vorhande-
nen Siedlungsstruktur hinzutritt, ohne als Fremdkörper zu erscheinen.  

8.2.4.4  Von der beschränkten Möglichkeit, einzelne Festsetzungen gemäß §  9 Abs.  1 
und 3 Satz  1 BauGB im Rahmen einer Einbeziehungssatzung zu treffen, wird 
Gebrauch gemacht. Es findet dabei eine Konzentration auf Inhalte statt, wel-
che die öffentlich - rechtlichen Anforderungen an Bauvorhaben verkörpern 
(Naturschutz, Landschaftsbild). Von darüber hina us gehenden Festsetzungen 
wird so weit wie möglich abgesehen.  

8.2.4.5  Im Rahmen eines Behördenunterrichtungstermines gemäß §  4 Abs.  1 BauGB 
wurde im Besonderen auf die Darstellungen innerhalb des Flächennutzungs-
planes, der Notwendigkeit einer artenschutzrechtlichen Relevanzbegehung 
sowie einer schalltechnischen Untersuchung  hingewiesen. Darüber hinaus 
wurde auf die festgesetzten Überschwemmungsgebiete im Kontext der "Um-
lach" (HQ  10, HQ  50 und HQ  100) unmittelbar angrenzend beziehungsweise 
damals noch teilweise innerhalb des Plangebietes verwiesen. Weitere Beden-
ken wurden von den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 
nicht aufgeführt.  

8.2.4.6  Eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß §  3 Abs.  1 BauGB wurde 
nicht durchgeführt.  

8.2.4.7  Der redaktionelle Aufbau der Einbeziehungssatzung leitet sich aus der Syste-
matik der Rechtsgrundlagen ab.  

 

8.2.5   Notwendigkeit der Umwandlung landwirtschaftlicher Flächen  

8.2.5.1  Die Gemeinde Eberhardzell  ist im Rahmen der Planung zu dem Schluss ge-
kommen, dass die Notwendigkeit der Umwandlung landwirtschaftlich genutz-
ter Flächen im Sinne des §  1a Abs.  2 BauGB gegeben ist, weil auf grund der 
bereits bestehenden gewerblichen Nutzung und der geplanten Erweiterungs-
absichten der ortsansässigen, angrenzenden Firma und der damit verbunde-
nen Synergieeffekte , innerörtliche Brachflächen und Nachverdichtungspoten-
ziale regelmäßig nicht in Frage kommen.  
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8.2.6   Planungsrechtliche Vorschriften  

8.2.6.1  Vorgaben zu Art der baulichen Nutzung  und zur  Bauweise, werden nicht ge-
troffen. Hier richtet sich die Zulässigkeit von Vorhaben ausschließlich nach 
§ 34 BauGB. 

8.2.6.2  Die Festsetzungen über das Maß der baulichen Nutzung konzentrieren sich 
auf einzelne Festsetzungen, die für die geordnete städtebauliche Entwicklung 
notwendig sind (§  34 Abs.  5 BauGB). 

 - Die Festsetzung der Grundflächenzahl im Plangebiet  ergibt einen großen 
Spielraum bei der Aufteilung der Grundstücke und der Verwirklichung von 
unterschiedlichen Gebäude typen bzw. -anordnungen. Der festgesetzte 
Wert von 0,60 stellt eine für die ländliche Umgebung angepasste Festset-
zung dar. Er orientiert sich insbesondere an der angrenzenden bestehen-
den Bebauung.  

 - Die Festsetzung von einer Gesamthöhe schafft einen verbindlichen Rah-
men zur Umsetzung eines breiten Spektrums an Gebäudeprofilen. Die ge-
wählte Systematik schließt Fehlentwicklungen aus. Sie ist auch für den Au-
ßenstehenden (z.B. Anlieger) nachvollziehbar und damit kontrollierbar . 

8.2.6.3  Die überbaubaren Grundstücksflächen (Baugrenzen) sind so festgesetzt, 
dass sie über die mögliche Größe der Gebäude auf Grund der Nutzungsziffern 
(Grundflächenzahl) hinausgehen . Dadurch entsteht für die Bauherrschaft zu-
sätzliche Gestaltungsfreiheit für die Anordnung der Gebäude im Grundstück. 
Nebengebäude (z.B. Garagen) sind auch innerhalb der überbaubaren Grund-
stücksflächen (Baugrenzen) zulässig.  Durch die überbaubaren Grundstücks-
flächen wird u.a. auch der Abstand zu de r Bundesstraße B  465 verbindlich ge-
regelt, so dass mögliche Gefahrenpotenziale ausgeschlossen bleiben.  

8.2.6.4  Auf eine Regelung der Zulässigkeit von baulichen Anlagen über die in den 
§§ 12, 14, und 23 BauNVO getroffenen Regelungen hinaus wird verzichtet.  Die 
gemäß §  14 BauNVO zulässigen Nebenanlagen und nicht überdachte Stell-
plätze und Garagen sind auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflä-
chen (Baugrenzen) zulässig. Dadurch besteht innerhalb der jeweiligen Grund-
stücke eine möglichst hohe Flexibilität in Bezug auf  die Situierung der Stell-
plätze und Nebenanlagen.  

8.2.6.5  Der Ausschluss von oberirdischen Niederspannungs freileitungen erfolgt aus 
städtebaulichen Gründen. Neben den Anforderungen für die einzelnen Bau-
grundstücke und Gebäude werden dadurch für die Erschließungs träger  Vor-
gaben zur Ausführung von (in der Regel neu zu errichtenden) Anlagen getrof-
fen, die dazu führen, dass das landschaftliche Umfeld geschützt wird.  

 

8.2.7   Infrastruktur  

8.2.7.1  Eine Trafostation ist nicht erforderlich .  

8.2.7.2  Eine Wertstoff insel innerhalb des überplanten Bereiches ist nicht erforderlich. 
Für den Orts teil sind bereits ausreichend Wertstoff inseln an geeigneten Stel-
len vorhanden.  






































